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teilig für Frankfurt wie für den Ertrag der kurfürstlichen Zölle, und so wurde
seit 1592 die Handlung auch von Stettin stromaufwärts wieder erlaubt. Der

Streit zwischen den beiden Städten aber blieb ungeschlichtet. Er wurde dem

Reichskammergericht zur Entscheidung übergeben; aber der Spruch, den dieses
endlich im Jahre 1623 fällte und der es als unzulässig bezeichnete, daß Stettin

den Frankfurtern die Durchfahrt anf der Oder zur See verwehren wollte, ist
von den Stettinern angefochten worden, und in der Revisionsinstanz kam es zu

keiner Entscheidung, bis die Frage in dem Stettiner Rezeß von 1653 ihre diplo-

matische Erledigung fand.
Im Reiche war damals, wo die Niederländer gegen Spanien und die

Hugenotten gegen die katholische Liga kämpften, keine Frage dringender und
schwieriger als die, ob die protestantischen Reichsstände sich gegenüber den
katholischen Restaurationsbestrebungen zu einem Bunde zusammenschließen und

etwa auch in Verbindung mit den niederländischen und französischen Calvinisten

treten sollten. Im Jahre 1570 wurde die Frage, ob Werbungen im Reich für
die westeuropäischen Kriege erlaubt werden sollten, zum ersten Male brennend.

Der Kaiser wollte solche Werbungen von seiner Genehmigung abhängig machen,
so daß es bei ihm gestanden hätte, sie für Spanien und die französische Krone
zu erlauben, für den Oranier und die Hugenotten aber zu verbieten. Das

scheiterte an dem einmütigen Zusammenhalten der drei protestantischen Kur-
fürsten von Brandenburg, Sachsen und Pfalz. Zu der Zeit, wo Colignys Einfluß
am französischen Hofe maßgebend war, 1571, wurde in Berlin wie in Dresden

über ein Bündnis zwischen Frankreich und den protestantischen Höfen verhandelt.
Aber seit nach der Bartholomäusnacht von 1572 der unheilbare Bruch zwischen

der Krone und den Hugenotten offenbar geworden war, wandte sich die Politik

der lutherischen Fürsten in Deutschland immer entschiedener von dem Gedanken

eines Bündnisses mit den kampfbereiten Calvinisten in Frankreich ab. In
Sachsen vollzog Kurfürst August 1576 mit dem scharfen Vorgehen gegen die
Krypto-Calvinisten au seinem Hofe eine politische Wendung, die die volle Billigung

Johann Georgs fand. In seinem fürstlichen Antoritätsgefühl sah Johann Georg
in den Niederländern und in den Hugenotten vor allem Rebellen gegen die

Obrigkeit, und um so mehr sträubte sich seine lutherische Rechtgläubigkeit gegen
einen Bund mit diesen Calvinisten. Aber auch mit dem König von Frankreich,

dem blutigen Gegner der Hugenotten, dem Gönner der deutschen Protestanten,
mochte man nichts zu tun haben. Man fürchtete damals in diesen Kreisen
das Ubergewicht Frankreichs mehr als das Spaniens. Als Karl IX. den

protestantischen Kurfürsten seinen Schutz verhieß, wenn sie im Gegensatz zu dem
habsburgischen Hause einen ihrer Glanbensgenossen oder auch wohl ihn selbst
auf den Kaiserthron bringen würden, entschieden sie sich 1575 vielmehr für die
Wahl des Erzherzogs Rudolf zum römischen Könige, obwohl sie von diesem
Jesuitenzögling nichts Gutes für sich erwarten konnten. Sie mußten es später

schmerzlich empfinden, daß sie damals versäumt hatten, sich Bürgschaften gegen
die Durchführung der auf dem geistlichen Vorbehalt bernhenden Ansprüche der
katholischen Partei oder für die Duldung evangelischer Untertanen in den Landen

katholischer Reichsfürsten zu verschaffen. Mit dem Regicrungsantritt des Kaisers
Rudolf 1576 kamen die Bestrebungen der Gegenreformation im Reiche zum

völligen Durchbruch; es war verhängnisvoll, daß eben damals die entschiedene
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Abwendung der Lutheraner von den Calvinisten sich vollzog und die Kurfürsten
von Brandenburg und Sachsen mit ihren Hoftheologen 1577 die Konkordien-

formel als bindendes Bekenntnis für ihre Landeskirchen festsetzten, durch die in
der schärfsten und engherzigsten Weise das orthodoxe Luthertum gegen alle
calvinistischen Anwandlungen abgesperrt und geschützt werden sollte. Es war
zugleich ein Akt ängstlicher reichsfürstlicher Politik, durch den man eine Ver-

flechtung in die Kämpfe des westeuropäischen Calvinismus vermeiden wollte.

Die Wehrlosigkeit, in die dadurch der deutsche Protestantismus gegenüber
den katholischen Restaurationsgelüsten im Reiche geriet, wurde für Brandenburg
besonders schmerzhaft empfindlich in der Frage des Magdeburger Sessionsstreits.
Auf dem Reichstage zu Augsburg 1582 wollten die katholischen Reichsstände dem

Administrator Joachim Friedrich nicht gestatten, seinen Sitz im Fürstenrate ein-
zunehmen, und Kurfürst Johann Georg sah sich bei der Lage der Dinge, zumal
da es sich um die Bewilligung einer Türkenhilfe handelte, gezwungen, seinem

Sohne den Rat zu geben, im Interesse einer ungestörten Erledigung der Reichs-
geschäfte sich mit Protest zurückzuziehen. Als im selben Jahre der Kölner Erz-
bischof Gebhard von Truchseß zum Calvinismus übertrat und trotzdem die
Herrschaft über das Erzstift zu behalten wünschte, da trat zwar Brandenburg mit

Pfalz und Sachsen beim Kaiser für ihn ein; aber für Sachsen war die Beteiligung
an diesem Schritt von vornherein nur ein Mittel, um die beiden anderen Kur-

fürsten im Zaum zu halten, und auch Brandenburg hat sich unter dem sächsischen
Einfluß bald dazu entschlossen, die Sache des Kölner Calvinisten fallen zu lassen.

Ein etwas anderer Geist kam wenigstens vorübergehend in die protestantische

Fürstenwelt Deutschlands, als in der Pfalz auf den lutherisch gesinnten Kur-
fürsten Ludwig VI. der calvinistische Heißsporn Johann Kasimir gefolgt
war (1583), der im Interesse einer allgemeinen protestantischen Politik schon
längst das Stillsitzen der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg verurteilte
und nun bestrebt war, ein Bündnis der protestantischen Fürsten im Reich zu-

stande zu bringen, das den westeuropäischen Calvinisten die Hand reichen und
namentlich Heinrich von Bourbon im Kampf gegen die katholische Liga zuhilfe

kommen sollte. Er fand Verständnis für seine Bestrebungen bei dem Sohne
Johann Georgs, dem magdeburgischen Administrator Joachim Friedrich, der
zwar bei dem lutherischen Bekenntnis beharrte, aber den Haß der Lutheraner

gegen die Calivinisten nicht teilte und sich nicht scheute, calvinistische Räte zu

gebrauchen; sein Kanzler Dr. Meckbach, der früher in hessischem Dienst gestanden
hatte, klug, maßvoll und geschmeidig, diente als Vermittler zwischen seinem Herrn
und dem pfälzischen Führer der protestantischen Aktionspartei. Auch der neue

Kurfürst von Sachsen, Christian I., der seinem Vater August im Jahre 1586
gefolgt war, ließ sich für die Ideen dieser Partei gewinnen und verftändigte
sich mit Johann Kasimir Ende Februar 1590 auf einer Zusammenkunft zu
Plauen über die Begründung eines evangelischen Fürstenbundes. Seine Ver-

mittlung ist es vornehmlich gewesen, die den von Christian Distelmeyer beratenen
Kurfürsten Johann Georg zum Anschluß an einen solchen Bund gebracht hat.
Am 3. Februar 1591 wurde zu Torgau, zunächst auf 15 Jahre, ein Bündnis

geschlossen, das ein bewaffnetes Corpus Evangelicorum herstellen wollte und
die Aufbringung eines Hilfsheeres für den damals um die französische Krone

kömpfenden Heinrich von Bourbon in Aussicht nahm. Dazu gehörten die Kur-
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